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L Gesetze und Verordnungen 

IL Von der Landessynode 

IIL Aus der kirchlichen Arbeit 
1. Kirchenvorsteherwahl 

der Ev. luth. Epiphaniengemeinde. 

Für die Neuwahl des Kirchenvorstandes in der 
Ev.-lutherischen Epiphaniengemeinde ist nur ein 
Wahlvorschlag eingereicht worden, .der den ß.e1stim
mungen des Wahlgesetzes für die Wahlen der 
Kirchenvorsteher vom 8. März 1948 genügt. Gegen 
den \Y/ ahilvorschlag ist kein Einspruch erfo1gt. Ge
mäß § 17 des Gesetzes für die. Kirche·nvorsteherwahl 
vom 8. März 1948 gelten :die nachstehend aufgeführten 
vorgeschlagenen Personen somit als gewä.hJt: 

a) Aus dem Kirchenvorstand ,der Matthäuskirche 
übergetretene Kirchenvorsteher: 

1. · He.Tbert Hahn, kfm. Angestellter, Hamburg 39, 
Hanssensweg 1, 

2. \Y/ ailter Spennemann, Architekt, Aumühle, 
Eichenweg 7, 

3. Willy Ohning, Bauing., Hamburg 39, GroB
heidestraße 19. 

b) Aus der Ersatzliste der Matthäuskirche übernom
mene Kirchenvorsteher: 

4. Dr. Heinrich Fack, Physiker, Hamburg 39, 
Wiesendamm 124, 

. 5. Frau Emmi Mollenhauer, Hausfrau, Ham
burg 39, Großheidestraßc 7, 

c) Kirchenvorsteher lt. Wahlvorschlag: 
6. Johannes Tetzla.ff, Postamtmann, Hamburg 20, 

Loogeplatz 22, 
7. Frl. Charlotte Beug, Lehrerin, Hamburg 39, 

Goldbeckweg 5, 
8. Johannes Mohr, Expedient, Hamburg 39, Ger

tigstraße 58. 
d) Ersatzmänner auf Grund des Wah1vorschJags: 

9. Gustav Ziegler, Justizinsp. a. D., Hamburg 39, 
Goldheckufer 48, 

10. Heinz Schmöcker, Steuerherater, Hamburg 39, 
Ramhatzweg 8, 

11. Martin Schmidt, Garteninspektor, a. D., Ham
burg 39, Semperstraße 93, 

12. Heinz-Friedrich Hehnen, Bauing., Hamburg 39, 
Hanssensweg 1. 

(102) 

2. Errichtung einer Statistischen Abteilung 
des Landeskirchenrats. 

Mit Wirkung vom 1. April 1951 ist beim Landes
kirchenrat eine Statistische~ kbteHung eingerichtet 
worden. Der Landeskirchenrat hat mit -der Leitung 
Pastor Hans Mumssen beauftragt. Die Geschäfts~ 
stelle befindet sich in den Räumen der Personalabtei
lung, Hamburg 11, Bohnenstraße 10 . 

(11) 
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IV. Mitteilungen 
1. Einweihung der St. Petri-Kirche 

in Geesthacht-Spakenberg. 

Am Sonntag, dem 12. August 1951, ist die neu er
richtete St. Petri-Kirche in Geesthacht-Spakenberg 
durch Oberki.rchenrat Prof. D. Knolle eingeweiht 
worden. Oberkirchenrat D. Knolle hielt die Fest• 
predigt üher 2. Kor. 3, 6, während die Geesthachter 
Geistlichen Pastor Poppe und Pastor Schnupp, die Li
turgie hielten. 

(510) 

2. Predigttexte 1951152. 

Die Lutherische Bischofskonferenz hat den Glieid
kirchen empfohlen, für das Jahr 1951152 die erste 
Evangelienreihe der n:euen Ordnung der Predigttexte, 
wie sie jetzt im Entwurf vorliegt, einheitlich ·c:len Pre
digten zugrunde zu legen. Es wir.d vorausgesetzt, daß 
altkirchliche Epistel und altkirchliches Evangelium 
gleichzeitig .als Altarlesunge:n verwandt werden. 

Die Predigttexte werden hiermit bekanntgegeben 
und für verbindlich erklärt: 

Bezeichnung 
des Sonntags 

1. Advent 
2. Advent 
3. Advent 
4. Advent 
Christtag I 
Christtag II 
Stephanstag 
1. S. n. Weihnachten 
Neujahr 
2. S. n. \Veihnachten 
Epiphanias 
1. S. n.Epiphanias 
2. S. n.Epiphanias 
3. S. n. Epiphanias 
4. S. n. Epiphanias. 
5. S. n. Epiphanias . 
Letzter S. n. Ep. 
Septuagesimä - · 
Himmelfahrt Christi 
Exaudi 
Pfingsten 
Pfingstmontag 
Trinitatis 

1. S. n. Trinitatis 
2. S. n. Trinitatis 
3. S. n. Trinitatis 
4. S. n. Trinitatis 
5. S. n. Trinitatis 

Johannistag 
6. S. n. Trinitatis 
7. S. n. Trinitatis 
8. S. n. Trinitatis 
9~ S. n. Trinitatis 

10. S. n. Trinitatis 
11. S. n. Trinitatis 
12. S. n. Trinitatis 
13. S. n. Trinitatis 
14. S. ·n. Trinitatis 
15. S. n. Trinitatis 

Erste 
Evangelienreihe 

Lk. 1, 68-79 
Mt. 24, 1-14 
Mt. 3, 1-11 
Lk. 1, 46-55 
Joh. 3, 31-36 
J oh. 8, 12-16 
Mk. 8, 31-35 
Lk. 2, 25-32 
Lk. 4, 14-21 
J oh. 12, 44-50 
J oh. 12, 35-41 
Mt. 11, 25-30 
Joh. 1, 15-18 
Joh. 4, 5-14 
Mt. 14, 22-34 
Lk. 13, 23-30 
Joh. 7, 10-18 
Lk. 17,· 5-10 
Jöh. 14, 1-12 
Joh. 7, 33-39 
Joh. 14, 15-21 
Joh. 4, 15-26 
Mt. 28, 16-20 
Mt. 10, 16-22 
Mt. 9, 9--13 
Lk. 15, 11-32 
Mt. 7, 1-12 
Lk. 9, 57-62 oder 
Lk. 14, 25-33 
Joh. 3, 22-30 
Mk. 7, 7~23 
Mt. 16, 32-39 
Joh. 15, 1-11 
Mt. 7, 24-29 
Mt. 23, 34-39 
Lk. 7, 36-50 
Mt. 9, 35-38 
Mt. 8, 14-17 
Joh. 9, 1-7 
Mt. 15, 1-14 

16. S. n. Trinitatis 
Sexagesimä 
Estomihi 
Invokavit 
Reminiszere 
Okuli 
Lätare 

Judika 
Palmarum 
Gründonnerstag 
Karfreitag 

· Ostersonntag 
Ostermontag 
Quasimodogeniti 
Miserikordias 
Domini 
Jubilate 
Kantate 
Rogate 
17. S. n. Trinitatis 
18. S. n. Trinitatis 
Michaelis 

Erntedankfest 
19. S. n. Trinitatis 

1. S. n. Michaelis 
20. S. n. Trinitatis 
2. S. n. Michaelis 

21. S. n. Trinitatis. 
3. S. n. Michaelis 

22. S. n. Trinitatis 
23. S. n. Trinitatis 

5. S. n. Michaelis 
Reformationsfest 
24. S. n. Trinitatis 
6. S. n. Michaelis 

25. S. n. Trinitatis 
7. S. n. Michaelis 

Vorletzter Sonntag .d. 
Kirchenjahres 
Buß- und Bettag 
Le1tZter Sonntag d. 
Kirchenjahres 

(300) 

Job. 11, 1-11 
Lk. 10, 38-42 
Mk. 10, 32-45 
Mt. 16, 21-27 
Mt. 21, 28-32 
Lk. 9, 51-56 
Joh. 6,.24-29 
oder 6, 47-57 
Joh. 13, 31-35 
Joh. 12, 1-8 
Lk. 22, 14-23 
Leidensgeschichte 
Mt. 28, 1-10 
Lk. 24, 36-:---49 
Joh. 21, 1-14 
Joh. 10, 1-11 
oder 10, 22-30 
J oh. 12, 20-26 
J oh. 6, 60-69 
Lk. 11, 1-13 
Mt. 9, 14-17 
Mt. 5, 38-48 
Joh. 12, 28-32 
·oder Lk. 10, 17-20 
Mk. 4, 26-29 
Lk. 18, 1-8 

J oh. 6, 30-44 

Mt. 10, 26-39 

Lk: 11, 37-54 
J oh. 15, '18-25 

Mt. 10, 24-33 
J oh. 5, 19-29 

Mt. 24, 29-35 

Mt. 25, 14-30 

Mt. 12, ~1~37 

Lk. 12, 35-46 

3. Berichtigung des Kollektenplanes 1951. 

Die in den GVM 1950, Nr. 7, Seite 51, für den 
18. N ovemher festgesetzte Kollekte ist nicht, wie dort 
veröffentlicht, für kirchliche Notstände im Osten, son
dern für die ökumenische Arbeit 9er Ev.ang. Kirche in 
Deutschland bestimmt. In diesem · Zusammenhange 
wird auf den in .der Anlage beigefügten Sonderdruck 
hes.onders hingewiesen. 

(361) 

b-~fft~·· 

4. Kollektenergebnisse 

(Siehe Seite 35) 

5 .l. Diebstähle an kupfernen Blitzschutzanlagen. 
~~ -

Diebstähle an Blitzschutzanlagen von Gebäuden 
der Kirchengemeinden sind ·.umgehend der Bauabtei-



Gemeinde 

1. Hauptkirchenkreis 
1. St. Petri • • • • . • • • • . • • . . .• 
2. St. Nikolai ..••••••••.. ,.•. 
3. St. Katharinen ..••••••..•• 
4. St, Jacobi , •.•••••..•••••. 
5. St. Michaelis .•••.•.•• , •.•• 
6. St. Pauli.Süd •.•.•••••.•• 

Auferstehungsgemeinde .•••. 
W altershof • • • . • • • • • • , •... 

7. St. Georg .•. „. „ .. „ „ ... 
8. Finkenwerder ••••••••••••• 
9. Moorburg •••••••••.•••••• 

II. Westkreis 
10. St. Pauli•Nord •••••••••••. 
11. Eimsbiittel . . . . . • . • • 
12. Apostelkirche · . • . • .•.••• 
13. Stephamis . . . . .- .•• ; •.•• 
14. Harvestehude •••.••.•••••• 
15. St. Andreas .•••••••.•••.•. 
16; Hoheluft .•••.•••••• , ••••. 

III. Ostkreis 
17. St. Gertrud, •••••••..••.•• 
18. Uhlenhorst ..•.•••.••• , .•• 
19. Eilbek•Friedenskirche .• , • , •• 

Eilbek•Versöhnungskirche .•• 
20. Alt•Barmbek .••••.•••••••• 
21. West•Barmbek • , •••.• , , , •• 
21. Nord•Barmbek • , •••••• , .•• 
23. St. Gabriel • • • . . . . . • .. 
24. Du:sberg . . • . . • ••••.••• 

IV. Südkreis 
25. Borgfelde •••••••••••••••• 
26. St. Annen .••••••••••••••• 
27. Hamm ••.•••••••••••••••• 
28. Süd•Hamm ••.•••.••• , •••• 
29. Horn ...•••• , •••••••••.•• 
30. St. Thomas. • • • • • • • • • • • . • 
31. Veddel. •.•••••••••••••.•• 

V. Nordkreis 
32. Eppendorf St. Johannis •.••• 

„ St. Martinus ..... 
33. Groß.Borste!. , •••••••••.•• 
34. Winterhude .•••••••••••••• 

Epiph.:inienkirche . . . . •. 
35. Nord•Winterhude .•••••• , •• 
36. Alsterdorf.Ohlsdorf ••••• , •• 
37. Fuhlsbüttel Lukaskirche •••• 

Hummelsbüttel •.....•.• , .. 
38. Klein•Borstel. ••••.•••••••• 
39. Langenhorn•Ansgarkirche .•• 

Langenhorn•St. Jürgenkirche 

VI. 
Kirchenkreis Bergedorf 

40. Bergedorf •••••••••••••••• 
41. Geesthacht .•••••••••••• , •• 
42. Altengamme •••••••••••••• 
43. Kirchwerder •••••••••••• , .• 
44. Neuengamme ••••••••••••• 
45. Curslack .••••••••••••••• , 
46. Allermöhe .•••••••.••••••• 
47. Billwerder a. d. Bille ••••••• 
48. Nettelnburg •••••••••••••• 
49. Moorfleet .••••••••••• , •••• 
SO. Ochsenwerder .••••••• , ••• , 

VII. 
Kirchenkreis Cuxhaven 

51. Ritzebüttel. ••••••••••• , •• , 
52. Groden, ••••••••••••••••• 
53. Döse .•••••••• , • , , • , , • , , • 

Sahlenburg •••••• , •• , •.••• 
54. Alt•Cuxhaven ••••••••..••• 

VIII. Anstalt. u. Kapellen 
Krankenhäuser ••••••• , • , •. 
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lung des Landeskirchenrats zu melden, damit die 
Wiederherstellungsar:beiten zur Vermeidung von 
Schäden durch die erhöhte Blitzgefahr veranlaßt wer
den können. 

Es wkd darauf hingewiesen, daß .bei nicht vor
schriftsmäßig in Ordnung gehaltenen Blitzschutz
anlag.eh bei weichgedeckten Gebäuden der von der 
Hamburger Feuerkasse auf ·den Feuerkassenbeitrag 
gewährte Rabatt auf den ·zuschlag für weichgedeckte 
Gebäude zur Versicherungsprämie entfällt. 7· 
~~ ~ 

6. Vernichtung alter Kirchenglocken. 

Den Kirchenvorständen wi.rd nachfolgendes Schrei
ben des Ausschusses für die Rückführung der Kircnen
glocken zur Kenntnisnahme und Beachtung mitgeteilt: 

„Die Besorgnis um die Erhaltung der wenigen 
alten Glocken, die der letzte Krieg verschont hat, ver
anlaßt uns, die Kirchenbehörden nochmals um den 
Schutz des alten Kulturgutes vor leichtfertiger Zer
störung zu bitten. 

Es ist in den letzten Monaten leider mehrfach vor
gekommen, daß völlig brauchbare alte Glocken ent
gegen dem ausdrücklichen Einspruch der Denkmal
pfleg.e und ohne Kenntni:S der Kirchenbehörden nur 
deshalb zerschlagen und eingeschmolzen worden sind, 
weil sie sich in eine neue Geläutedisposition nicht 
recht einfügen wollten, oder weil man bei der Beschaf
fung neuer Geläute aus billigem Ersatzmaterial die 
alte· Bronzeglocke „in Zahlung gab". In einem Falle 
ist eine klanglich besonders gute Glocke sogar dem 
Schrotthandel angeboten worden, obwohl durchaus 
die Möglichkeit bestand, sie durch Verkauf an eine 
andere Kirchengemeinde zu erhalten. Lediglich die 
Einsicht des Altwarenhändlers, .der bei uns angefragt 
hat, ob die Veräußerung einer so schönen alten 
Glocke als Schrott denn überhaupt rechtens sei, hat 
die Glocke vor der Vernichtung bewahrt. 

Selbstverständlich ist geg.en den Verkauf einer 
alten Glocke an eine andere Gemeinde nichts einzu
wenden, wenn die zuständige K:irchenbehörde nach 
Benehmen mit der Denkmalpflegebehörde ihre Zu
stimmung gibt. Di.e Glocke muß aber auch bei der 
neuen Gei:n~inde vor der Vernichtung bewahrt 
bleiben.~ Das· ist jedoch leider oftmals nicht der Fall. 
Es hat vielmehr den Anschein, als ob einige Verkäufe 
in der letzten Zeit nur zu dem ·einzigen Zweck erfolgt 
seien, die zugunsten der Glocke bestehenden Schutz
bestimmungen zu umgehen. 

Das darf nicht sein. Die Vernichtung des alten 
Glockengutes im letzt.en Kriege hat .derart erschreckende 
Ausmaße angenommen, daß jede weitere Zerstörung 
unter allen Umständen verhindert werden muß. 

\X7ir wären den Kirchenbehörden deshalb herzlich 
dankbar, wenn sie sich unser Anlieg.en zu eigen 
machen und die Gemeinden nochmals darauf hin
weisen möchten, daß j.ede Veräußerung und jeder 
Umguß einer Glocke aus der Zeit vor 1850 der Ge
nehmigung bedarf." 

(5130) 

7. Verrechmmg von Chornoten 
im Rechnungsjahr 1951. 

Auf Anregung des landeskirchlichen Amtes für 
Kirchenmusik hat der Landeskirch~nrat beschlossen, 

daß Chornoten ausnahmsweise auch aus dem Konto 3 
- Vergütung an den Kirchenchor - des Voran
schlages der Gemeinden beschafft werden können, 
wenn die für diese Zwecke beim Konto Ud des Vor
anschlages bereitgestellten Mittel nicht ausreichen. 

Diese Sonderregelung gilt nur für das Rechnungs
jahr 1951. 

(3o72r 493J 
i)l;.fii;Jl;t.ffe'!Ji'!:fa< 

i! 
BL.Gehaltserhöhung. 

(bereits durch Rundschreiben mitgeteilt) 

Mit Wirkung vom 1. August 1951 ist allen Ange
stellten der Landeskirche eine tarifliche Gehalts
erhöhung von 20 °/o auf die Grundgehälter bewilligt
worden. Auf diese 20 °/oige Gehaltserhöhung werden
die seit dem 1. April 1951 bewilligten Vorschüsse in
Höhe von 15 °/o der Grundgehälter angerechnet. 

Den Pastoren und Beamten wer.den mit Wirkung
vom 1. August 1951 vorbehaltlich endgültiger später.er
Regelung Gehaltsvorschüsse in entsprechender Höhe
gewährt. 

Die Kirchenvorstände werden ersucht, die Bezüge
der in den Kirchengemeinden tätig.en Angestellten und
Kirchenmusiker, die ihre Besoldung aus dem Etat der
Gemeinde erhalten, mit Wirkung vom 1. August 1951 
in gleicher \Veise zu erhöhen. In der Regel handelt ·es
sich hier um Pauschalvergütungen. Da die Teuerungs
zulage aber nur auf einen Teil dieser Bezüge, der dem
sog. Grundgehalt eines tariflichen Angestellten-Ge
haltes entspricht, berechnet werden soll, können im
Durchschnitt nur 16,6 O/o der vollen Bezüge, jedoch
unter Anrechnung der mit Rundschreiben des Landes
kirchenrats vom 9. Januar und 10. April 1951 ange
ordneten T euerungszulag.en, .gezahlt werden. In
Z vrcif els.f ällen steht die Personalabteilung für Aus
künfte zur Verfügung. 

Die Stundenlöhne für männliche Arbeitskräfte in
den Gemeinden werden mit \Xlirkung vom 1. Juli 1951
von DM 1,24 auf DM 1,36, und für die Reinmache
frauen von DM 1,01 auf DM 1,06 pro Stunde erhöht.
Die Mehrbeträge können nachgezahlt werden. Bei
Pauschalvergütungen an Kirchendiener ist die für die
Höhe der Vergütung zugrunde ,gelegte Stundenz·~hl
zu errechnen und danach die fiir ·di.e: Stundenlöhne er
folgte Erhöhung von 12 Dpf. zu zahlen. 

Die hierdurch entstehenden Mehrausgaben gelten
unter -der Nummer 42/51 als nachhewilligt. Sie sind
der Kirchenhauptkasse bis zum 15. Oktober 1951 auf
zugeben. 

(241) 

9. Hausarbeitstag. 

W.eibliche Arbeitnehmer der Hamburgischen Lan
deskirche mit eigenem Haushalt, deren wöchentliche
Arbeitszeit mindestens 48 Stunden beträgt, haben im
laufenden Monat Anspruch auf einen bezahlten Haus
arbeitstag, wenn sie in jeder \X! oche mindestens an
6 Tagen beschäftigt wurden. 

Eigener Haushalt ist dann anzunehmen, wenn der
weibliche Arbeitnehmer 

1. einen Wohnraum mit eigener selhstbeschaffter
oder zur Benutzung überlassener Geräteausstattung
und Kochgelegenheit besitzt, 



2. die mit der Führung eines eigenen Haushalts üb
licherweise verbundenen Arbeiten (z. B. Reinigung 
der Wäsche, Säuberung des Hausstandes und der 
W ohhung, Verrichtung von Besorgungen) selbst 
erledigen muß und 

3. in seinem Wohnraum· oder in einem ·zur Be
nutzung hierfür überlassenen Raum regelmäßig die 
zum Lebensunterhalt für sich und gegebenenfalls 
für die zu seinem Haushalt gehörenden Familien
angehörigen erforderlichen Speisen, zum mindesten 
eine Hauptmahlzeit, herstellt. 

Außerdem erwerben weibliche Arbeitnehmer mit 
eignem Haushalt, ,die in jeder Woche an 6 Tagen be
schäftigt werden urid bei denen die wöchentliche 
Arbeitszeit 40 bis 48 Stunden beträgt, dann den An
spruch auf einen Hausarbeitstag im laufenden Mo.nat, 
wenn sie im eigenen Haushalt zu versorgen haben: 
mindestens 1 Klein- oder schulpflichHges Kind oder 
mindestens eine arbeitsunfähige Person, bei der eine 

. außergewöhnliche, durch amtsärztliches Zeugnis nach
gewiesene körperliche Hilfsbedürftigkeit vorliegt. 
. Ein. An~pruch auf einen Hausarbeitstag :entfällt, 
wenn· dem Arbeitnehmer im laufenden Monat für 
mehr als 5 Tage bezahlte oder unbezahlte Arbeits
befreiung (Urlaub usw.) gewährt wurde, oder bei 
einer Arbeitsunfähigkeit, die mehr als 12 Tage im lau
fenden Monat bestand. Er entfällt auch dann, wenn 
eine kürzere Arbeitsunfähigkeit nicht durch ärztliches 
Zeugnis nachgewiesen wird. 

Weibliche Arbeitnehmer, die beim Landeskirchen
rat oder einem der Zentralkirchlichen Ämter beschäf
tigt werden, haben ihren Anspruch auf den bezahlten 
Hausarbeitstag beim Landeskirchenrat schriftlich gel
tend zu machen und darzulegen, daß die Voraus-
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setzungen zu einer Gewährung im Rahmen ,dieser 
Verordnung gegeben sind. Ebenso ist der Landes
kirchenrat schriftlich zu unterrichten, wenn die Vor
aussetzungen zur Gewährung des Hausarbeitstages 
weggefallen sind. Weibliche Arbeitnehmer, die in den 
Kirchengemeinden tätig sind, richten die entsprechen
den Anträge an den Kirchenvorstand bzw. an das 
Pfarramt. Die Mitarbeitervertrdung ist in j.edem Falle 
zu hören. 

Ist einem weib'lichen Arbeitnehmer in einem Mo
nat der Hausarbeitstag gewährt worden und ergibt 
sich am· Monatsschluß, daß wegen unentschuldigter 
Arbeitsversäumnis .der Anspruch entfällt, so ist der 
bereits gewährte Hausarbeitstag auf den folgenden 
Monat anzurechnen. · 

Die in den GVM. 1951 Seite 6 veröffentlichte Mit
teih.ing über den Hausarbeitstag wird aufgehoben. 

(230) 

10. Kirchliches Familienbuch. 
Der Johannes Stau.da-Verlag in Kassel-Wilheims

höhe, Heinrich-Schütz-Allee 35, hat in Verbindung 
mit dem Archivamt der Evangelischen Kirche in 
Deutschland ein „KirchHches FamiHenbuch" heraus
gegeben.· Dieses Familienbuch bietet für kirchliche 
Urkunden einen weit größeren Raum als die sonst 
üblichen Stammbücher. Der Preis beträgt für 1 Stück 
broschiert DM 1,45 in Halbleinen DM 1 95 bei Be
stellung größerer Mengen entsprechende; Preisnach
laß. Das Muster des Familien-Stammbuches kann im 
Archiv :des Landeskirchenrats, Bohnenstraße 10, ein
gesehen werden. 

(324) 

V. Personalien 
1. Ausschreibungen. 

In der Kirchengemeinde St. Stephanus in Ham
burg-Eimsbüttel ist die Stelle eines Gemeindepastors 
zu besetzen. Handgeschriebene Bewerbungen mit 
Lebenslauf und Zeugnisabschriften werden bis zum 
25. N ovemher 1951 ·an den Vorsitzenden des Kirchen
vorstandes, Pastor Müller, Hamburg 19, Eidelstedter 
Weg 107, erbeten. Die Gemeinde legt Wert auf be
sondere Eignung und Neigung zum Dienst an der J u
gend und den Männern. 

Kirche und Pastorat sind vorhanden. 
(202) 

Die PfarrsteUe an der Deutschen Evangelischen 
Gemeinde in Istanbul soH möglichst bald wieder be
setzt wevden. Es kommt ein jüngerer verheirateter 
Geistlicher in Frage, der auch an der .griechisch-'ortho
doxen 'f.heologi.e und Kirche interessiert ist. 

Meldungen sind umgehend an das Kirchliche 
Außenamt, Frankfurt a. M., Schaumainkai23,zurich:= 
ten, das auch nähere Auskunft erteilt. 

(202) 

2. Wahlen, Berufungen und Einführungen. 

Am Sonntag, dem 7. Oktober 1951, wuvde Pastor 
Erwin Körber in der St. J ohanniskirche Eppendorf 
durch Landesbischof Prof. D. Dr. Schöffe! in sein 

Amt eingeführt. Landesbischof Prof. D. Dr. Schöffe! 
legte seiner Einführungsrede 2. Tim. 2, 19 zugrunde, 
Pastor Körber predigte über Matth. 22, 1-14. 

(202) 

Der Landeskirchenrat hat die durch das Aus
scheiden der Gemeindehelferin Petra Wulf freigewor
dene Stelle in der Kirchengemeinde Eppendorf und 
im Jugendpfarramt zur Wiederbesetzung freigegeben. 
Im Einvernehmen mit dem Kirchenvorstand Eppen
dorf hat der Landeskirchenrat in diese Stelle Fräulein 
Jutta Mohr mit Wirkung vom 1. Oktober 1951 ein
gewiesen. 

(235) 

Der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Fuhls
büttel wählte in die vom Landeskirchenrat zur Be
setzung freigegebene Gemeindehelferinnenstelle Grä
fin Rotraut von der Schulenburg. Der Landeskirchen
rat hat die W;ahl niif Wirkung vom 15. Oktober 1951 
genehmigt. · 

(235) 

Der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Winter
hude wählte Fräulein Gudrun Denecke zur Kantorin 
an der Matthäuskirche. Der Landeskirchenrat hat die 
Wahl mit Wirkung vom 1. Oktober 1951 genehmigt. 

(231) 
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3. Beauftragungen, Ernennungen, Versetzungen. 

Auf Grund des Gesetzes zur .Änderung der An
lag.e I (Besoldungsordnung) zum kirchlichen Besol
dungsgesetz vom 10. März 1928 wird Kirchenbuch
führer Walter Lorenz mit Wirkung vom 1. September 
1951 zum Kirchenrendanten der Gruppe 10 der Kirch
lichen Besoldungsor.dnung befördert. 

(233) 

4. Zuweisungen von Lehrvikaren. 

5. Dienstbeendigungen, Beurlaubungen. 

Pastor HeUmut Gronau, bisher Kirchengemeinde 
St. Stephanus, scheidet mit Wirkung vom 1. N ovem
ber 1951 aus .dem Dienst der Hamburgischen Landes
kirche aus, um das Pfarramt Klein-Wesenberg am 
Berg (Schleswig-Holstein) zu übernehmen. 

6. Todesfälle 
Nachruf für D. S. C. Michelfolder, 

Exekutivsekr.etär des Luth. Weltbundes 
und der Ökumene. 

Sylvester Clarence Michelfelder ist im Jahre 1889 
in New Washington geboren. Seine Eltern waren 
Deutsche, die im Jahre 1848 nach Amerika ausgewan-

. dert waren. Früh .entschied er sich für den Beruf des 
Geistlichen, war dann Pfarrer in verschiedenen Ge
meinden und interessierte sich besonders für die Ar
beit .der Inneren Mission. Er zog durch seine Tatkraft 
die Augen der verantwortlichen Leiter der Kirche auf 
sich und so rückte er zu den entschiedenen Stellen so
wohl im Lutherischen Weltbund wie in der Okumene 
auf. 

Dr. Michelfelder wurde weiteren Kreisen in 
Deutschland bekannt, als er unter dem Motto: „Liebe 
ist stärker als 1der Haß" die materielle und geistliche 

I 

Hilfe für die zerstörten Gebiete in Europa organi
si.erte. Bezeichnend für seine Tatkraft und Hilfsbereit
schaft ist ein Brief, der wenige Wochen nach dem Zu
sammenbruch im Jahre 1945 bei dem Zentralbüro des 
Hilfswerks in Stuttgart eintraf. In ihm heißt es: „ Wir 
kennen Eure Not - wir wollen Euch helfen. Schon 
vor Beendigung des Kampfes arbeiteten wir Pläne für 
eine umfassende Hilfe aus." 

Als zu Ehren seines 60. Geburtstages im Jahre 1949 
in München eine Feier stattfand, konnte er voll Stolzt 
Dankbarkeit und Demut feststellen: „Die Kirche war 
die erste Gemeinschaft, die üb.er feindliche Grenzen 
hinausreichte und die bewies: Liebe ist stärker als der 
Haß." Und in der ersten Nummer der „Lutherischen 
Rundschau" in diesem Jahr schrieb er unter .der Ober
schrift: „Wir wollen Brücken bauen", den Satz: „Die 
Kirchen müssen helfen, zwischen den Nationen und 
Völkern zu vermitteln. Denn wer könnte das sonst 
tun?" 

Alle Kenntnisse, Erfahrungen und F.ihigkeiten, 
üb.er die Dr. Michelfelder sowohl auf dem i·3ebiet des 
gemeindlichen Aufbaues wie in der praktischen Wohl
fahrtsarbeit und auf organisatorischem Gebiete ver
fügte, wuchsen seit seiner Stellung als Exekutivsekre
tär zu einer weltumspannenden w.eite, die nur das 
eine Ziel kannte, die Einheit des W eltluthertums in 
der ganzen Welt zu fördern, materielle und geistliche 
Hilfe den zerstörten Gebieten zuteil werden zu lassen 
und Brücken zwischen den Nationen zu bauen. 

Dr. Michelfelder galt als der beste Kenner des 
Weltluthertums und seiner Initiative und Tatkraft ist 
es vor allem mit zu verdanken, daß das \Vdtluther
tum heute eine Einheit darstellt. - Er genoß hohes 
Ansehen bei vielen Staatsregierungen und konnte auf 
diese '\Veise in den letzten J ahr.en das Los von unzäh
ligen Flüchtlingen mildern. Ihm vor allem war es auch 
zu verdanken, daß die Flüchtlingsfrage mehr und 
mehr als ein Problem angesehen wird, dem nur auf 
internationaler Basis mit wirksamer Hilfe begegn.et 
wer.den kann. D. Dr. Schöffe! 

VL Berichtigungen 
1. Änderungen im Pastorenverzeichnis. 

Seite 4: unter Orgelbausachverständiger Friedrich 
Bihn ist neue Anschrift einzufügen: 
Hamburg 11, '\Winklerstraße 13 IV., -
Ruf: 34 38 71. Snrechshmden im Landes~ 
kirchenamt: Mt;ntag und Donnerstag 
von 9 -12 Uhr. 

Seite 26: unter Evangelisches Krankenhaus Bethesda 
streichen: Pastor Bernhard Forck, 
dafür z.u setzen: Pastor Georg Da ur. 

Seit.e 27: Neue Anschrift: Kirchlicher Kunstdienst, 
Hamburg 13, Heimhuder Straße 18, 
Ruf 44 43 35. 
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